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Zusatzformular für Gemeindebehörden in Gemeinden mit Zivilfluglärm

Lärmschutz und überwiegendes Interesse	(Lärmschutz-Verordnung LSV insbes. Art. 31&32)

	Gemeinde: 
	     

	Bauvorhaben: 
	     

	Gesuchsteller: 
	     


1. Nutzungsplanung / Vorschriften Lärmschutz
	|_|
	Quartierplan 
	Name / Jahr:
	     

	
	Vorschriften Lärmschutz
	|_|
	keine
	

	
	
	|_|
	erfüllt
	

	|_|
	Gestaltungsplan
	Name / Jahr:
	     

	
	Vorschriften Lärmschutz
	|_|
	keine
	

	
	
	|_|
	erfüllt
	


2. Lärmschutzmassnahmen 
	|_|
	Gestalterische Massnahme: Anordnung der Baukörper optimiert

	|_|
	Gestalterische Massnahme: Anordnung der lärmempfindlichen Wohnräume optimiert

	|_|
	Bauliche Massnahme: Lärmschutzdamm bzw. Lärmschutzwand ist Projektbestandteil.

	
	
	|_|
	Die Gemeinde stimmt dieser Massnahme zu.

	|_|
	Keine Massnahmen


3. Überschreitung Immissionsgrenzwerte (IGW)
	|_|
	Belastung an einem oder mehreren Fenstern von lärmempfindlichen Wohnräumen über IGW


4. Überwiegendes Interesse gegenüber Lärmschutz
	|_|
	An der Ausführung des Projektes besteht ein den Lärmschutz (Einhaltung IGW) überwiegendes Interesse.

	
	Begründung: 
	     

	
	
	     

	
	
	     

	
	
	     


5. Zustimmung und Bewilligung
	Da alle Massnahmen ausgeschöpft sind und ein überwiegendes Interesse besteht, beabsichtigt die Gemeinde, für das Bauvorhaben eine Bewilligung zu erteilen, und ersucht die kantonale Behörde um Zustimmung.


6. Schalldämmung Aussenhülle	
	|_|
	Lärmquelle:
	
	

	Flughafen
	
	Wohnräume
	Betriebsräume

	
	Tag
	Nacht
	Tag

	Beurteilungspegel Lr [dB]:
	    
	    
	    

	Schalldämmung Aussenhülle [dB]:
	    
	    
	    

	Schalldämmung Aussenhülle De ≥ 36dB: 
	|_| Schallschutznachweis (Beilage)



	Baubehörde, Datum, Unterschrift:
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